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1 Was ist rund um den Unterricht

1.1 Unterrichtszeiten und Pausen
 

1. Stunde
2. Stunde
Pause
3. Stunde 
4. Stunde
Pause
5. Stunde
6. Stunde
Mittagspause (7. Stunde)
8. Stunde
9. Stunde
Nachmittagspause
10. Stunde
11. Stunde

 
Vor der ersten Stunde, in der ersten Vormittagspause und in der Mittagspause gibt fünf Minuten vor dem 
Beginn der nächsten Unterrichtsstunde
gong das Signal, dass sich Schüler und Lehrer in den jewei
gende Stunde pünktlich beginnen kann. Am Ende der zwei
drei Minuten vor dem Pausenende, also um 11.27 Uhr.
 
Bei Unterrichtsausfall in einer ersten oder einer letzten Stunde wird dies den Schülern im Regelfall am 
Vortag in der Pause über den Vertretungsplanmonitor
gehen davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler 
fall informieren und die Information
aufgabenheft weitergeben. Vorsorglich sollten Sie sic
len Unterrichtsausfällen erkundigen.
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und um den Unterricht zu beachten?

Unterrichtszeiten und Pausen 

1. Stunde 08.00 - 08.45 Uhr 
2. Stunde 08.45 - 09.30 Uhr 
Pause 09.30 - 09.50 Uhr 
3. Stunde  09.50 - 10.35 Uhr 
4. Stunde 10.35 - 11.20 Uhr 
Pause 11.20 - 11.30 Uhr 
5. Stunde 11.30 - 12.15 Uhr 
6. Stunde 12.15 - 13.00 Uhr 
Mittagspause (7. Stunde) 13.00 - 13.45 Uhr 
8. Stunde 13.45 - 14.30 Uhr 
9. Stunde 14.30 - 15.15 Uhr 
Nachmittagspause 15.15 - 15.25 Uhr 
10. Stunde 15.25 - 16.10 Uhr 
11. Stunde 16.10 - 16.55 Uhr 

n der ersten Vormittagspause und in der Mittagspause gibt fünf Minuten vor dem 
Beginn der nächsten Unterrichtsstunde (also um 7.55 Uhr, um 9.45 Uhr und um 13.40 Uhr) der Stunde
gong das Signal, dass sich Schüler und Lehrer in den jeweiligen Unterrichtsraum begeben, damit die fo
gende Stunde pünktlich beginnen kann. Am Ende der zweiten Vormittagspause erfolgt dieser Hinweis 

rei Minuten vor dem Pausenende, also um 11.27 Uhr. 

Bei Unterrichtsausfall in einer ersten oder einer letzten Stunde wird dies den Schülern im Regelfall am 
über den Vertretungsplanmonitor in der Eingangshalle der Schule 

dass die Schülerinnen und Schüler selbstständig über einen möglichen
informieren und die Information zuverlässig auch an ihre Eltern z.B. mit Hilfe

. Vorsorglich sollten Sie sich auch regelmäßig bei Ihren Kindern 
len Unterrichtsausfällen erkundigen. 
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zu beachten? 

n der ersten Vormittagspause und in der Mittagspause gibt fünf Minuten vor dem 
um 9.45 Uhr und um 13.40 Uhr) der Stunden-
ligen Unterrichtsraum begeben, damit die fol-
ten Vormittagspause erfolgt dieser Hinweis 

Bei Unterrichtsausfall in einer ersten oder einer letzten Stunde wird dies den Schülern im Regelfall am 
in der Eingangshalle der Schule mitgeteilt. Wir 

selbstständig über einen möglichen Unterrichtsaus-
mit Hilfe einer Notiz im Haus-
bei Ihren Kindern nach eventuel-
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Fällt die Lehrkraft der letzten Stunde (bei Sport auch der letzten beiden Stunden) so kurzfristig aus, dass 
dies den Eltern nicht mehr mitgeteilt werden kann, so wird der Schüler nach Hause entlassen, wenn die 
Erziehungsberechtigten auf dem Rücklaufbogen, der dem Anfangsrundschreiben beilag, ihre schriftliche 
Zustimmung gegeben haben. Andernfalls bleibt der Schüler/ die Schülerin bis zum regulären Unterrichts-
ende unter Aufsicht in der Schule. Die Zustimmung oder Ablehnung gilt für das ganze Schuljahr. Soll sie 
widerrufen werden, muss dies schriftlich geschehen. 

1.2 Schulregeln und Hausordnung 
 
Als verbindliche Grundlage für das Zusammenleben an unserer Schule wurden vor einiger Zeit nach aus-
führlicher Diskussion in allen schulischen Gremien vom Schulforum einstimmig folgende Schulregeln 
verabschiedet, zu deren Einhaltung alle Angehörigen unserer Schulgemeinschaft verpflichtet sind: 
 
Regeln für das Zusammenleben an unserer Schule 

Unsere Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens und Arbeitens, sondern auch ein Bereich des Miteinander-
lebens. 
 
Das Peutinger-Gymnasium will deshalb eine weltoffene Schule sein, an der  

� wir uns gerne aufhalten, 
� wir uns in gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme begegnen, 
� wir in Ruhe und Konzentration arbeiten können, 
� wir verantwortlich mit dem Gebäude, der Einrichtung und den Arbeitsmaterialien umgehen. 
 

Um dies zu verwirklichen, haben Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und Eltern gemeinsam 
die folgenden Regeln beschlossen. Alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sind verantwortlich für die 
Umsetzung dieser Regeln und tragen damit zum guten Ruf der Schule bei. 
 
• Wir achten auf Sauberkeit und Ordnung im gesamten Schulbereich. 
• Wir achten das Eigentum anderer und das unserer Schule (Gebäude, Möbel, Bücher, Geräte). 
• Wir lehnen jede Art von körperlicher oder seelischer Gewalt ab und greifen bei Konflikten in geeig-

neter Weise ein. 
• Pünktliches Erscheinen zum Unterricht und ein gepflegtes Äußeres sind für uns ein selbstverständli-

ches Zeichen von Höflichkeit und Disziplin. 
• Essen und Kaugummikauen sowie die Verwendung von Handys, Kopfhörern etc. stören den Unter-

richt und sind respektlos gegenüber Lehrern/innen und Mitschülern/innen. 
• Um Verletzungen zu vermeiden, darf im Schulhaus weder gerannt noch mit Rollern, Skateboards und 

Ähnlichem gefahren oder Ball gespielt werden. 
• Während der Unterrichtszeiten vermeiden wir nicht nur in den Klassenzimmern und Fachräumen, 

sondern in den Gängen sowie im Pausen- und im Sporthof jeden Lärm, der anderen ein konzentriertes 
Arbeiten erschwert. 

• Die Pausen dienen der aktiven Erholung zwischen den Unterrichtsstunden. Daher sollten sie, wenn es 
das Wetter zulässt, im Freien verbracht werden.  

• Wir achten auf einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt (Licht, Heizung, Lüften, Was-
serverbrauch, Müllvermeidung und -trennung). 

• Wenn wir einen Raum verlassen, räumen wir herumliegenden Abfall auf, schließen die Fenster, 
schalten das Licht ab, wischen die Tafel und stellen gegebenenfalls die Stühle auf die Tische.  
 

Über die Schulregeln hinaus sind folgende Regelungen der Hausordnung zu beachten: 
 

• Das Schulhaus ist ab 7.00 Uhr geöffnet. Vor 7.45 Uhr dürfen sich Schüler nur in der Eingangshalle 
und dem Gang im Erdgeschoss bis zur Pausenhalle aufhalten. Ein Aufenthalt in anderen Gängen oder 
in Klassenzimmern ist aus Gründen der Aufsichtspflicht bis 7.45 Uhr nicht erlaubt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt dürfen die Schüler auch ihre Schulsachen und ihre Garderobe nicht vor den Klassenzim-
mern ablegen. Ab 7.45 Uhr ist der Aufenthalt in den Gängen und in den Klassenzimmern erlaubt, ab 
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7.55 Uhr müssen die Schüler dann mit dem Lehrer der 1. Stunde im Klassenzimmer sein, um einen 
pünktlichen Beginn der Stunde um 8.00 Uhr zu ermöglichen. 

 

• Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 bis 10 dürfen das Schulgelände während der Unter-
richtszeit (also auch in Freistunden oder in der Pause) nicht verlassen, da die Schule ihrer Aufsichts-
pflicht nachkommen muss. Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12 macht die 
Schule von der in der Schulordnung eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, ihnen in Freistunden (nicht 

in Pausen) das Verlassen des Schulgeländes zu gestatten. Jedoch besteht in der Regel außerhalb des 
Schulgeländes kein Versicherungsschutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung. 

 

• In der Mittagspause ist das Verlassen des Schulgeländes für alle Schüler/innen grundsätzlich zulässig, 
um sich ein Mittagessen zu besorgen. In dieser Zeit ist auch – wie auf dem Schulweg – ein Versiche-
rungsschutz durch die gesetzliche Schülerunfallversicherung gegeben. Allerdings bietet auch die 
Schule in unserer Mensa Möglichkeiten der Mittagsverpflegung an. Im Schulgelände halten sich die 
Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause ausschließlich im Erdgeschoss im Bereich der Mensa, 
im Ostflügel, im Sport- oder im Schulhof oder in eigens für den Aufenthalt in der Mittagspause aus-
gewiesenen Klassenzimmern auf. 

 
Um ein Mindestmaß an Ordnung und Sauberkeit in den Klassenzimmern und Fachräumen zu gewährleis-
ten, haben die Schüler/innen und die Lehrkräfte, die sich in den Räumen aufhalten, folgende Aufgaben: 
 
• Am Beginn und am Ende jeder Stunde: 

• Sauberkeitskontrolle durch die Lehrkraft der Stunde 
• Entfernen von Abfall bzw. Kehren durch die Schüler/innen, die in der Stunde im Raum Unter-

richt haben. (unabhängig davon, wer die Verschmutzung verursacht hat) 
• Am Ende der 6. und am Ende der 9. Stunde : 

• Aufstuhlen durch die Schüler/innen, ggf.  nach Aufforderung durch die Lehrkraft 
• Einmal wöchentlich: 

• Kontrolle der Vollständigkeit der Hilfsmittel (Besen, Kehrbesen, Kehrschaufel) durch Klassenlei-
ter/in und Klassensprecher/in 

 
Die Außentüre des Fahrradkellers ist morgens bis 8.45 Uhr und mittags zwischen 13 und 14 Uhr geöffnet. 
Zu anderen Zeiten ist der Zugang zum Fahrradkeller über den Schulhof möglich. Die Parkplätze im Kaut-
zengässchen einschließlich der Abstellplätze für motorisierte Zweiräder stehen ausschließlich den Lehr-
kräften und den Mitgliedern der Schulverwaltung des Peutinger-Gymnasiums zur Verfügung. Die Benut-
zung und das Abstellen von Kraftfahrzeugen im Schulhof sind nur mit vorheriger Genehmigung der 
Schulleitung oder des Hausmeisters zulässig. 
 
Gemäß des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen ist das Rauchen in der 
Schule und auf dem Schulgelände untersagt. Das Rauchverbot gilt für alle Schülerinnen und Schüler, 
Lehrerinnen und Lehrer und alle anderen Personen, die sich im Bereich der Schule aufhalten, und unter-
liegt keinen zeitlichen Beschränkungen. 
 
• Daneben gelten für den Bereich um das Schulgelände für alle Angehörigen des Peutinger-Gymnasi-

ums die Festlegungen des Schulforums, wonach im Rahmen der Hausordnung des Peutinger-
Gymnasiums auch auf den Gehwegen in der Umgebung des Schulgeländes (im Kautzengäßchen und 
im Katzenstadel auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite) das Rauchen nicht gestattet ist. 

• Zum Schulgelände des Peutinger-Gymnasiums gehören auch die Räume in der ehemaligen Stadtbü-
cherei in der Gutenbergstraße und der sie umgebende Außenbereich. 

 
Im gesamten Schulgelände gilt ein generelles Alkoholverbot. Ausgenommen sind lediglich einige Ver-
anstaltungen, für die im Einvernehmen mit dem Schulforum Einzelfallregelungen getroffen sind. 
 
Für die Benutzung der Informatikräume und der Schülerbibliothek sowie für das Verhalten im Brand- und 
Katastrophenfall sind eigene Regelungen getroffen, die Teil der Hausordnung sind und die in den spezifi-
schen Räumen bzw. in allen Klassen- und Fachräumen ausgehängt sind. 
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2 Worüber muss die Schule informiert werden? 

2.1 Nichtteilnahme am Unterricht 
 
Um eine mögliche Gefährdung von Kindern durch Gewalt möglichst auszuschließen, bemühen sich die 
bayerischen Schulen, in Zusammenarbeit mit den Eltern eventuelle Informationslücken über die Abwe-
senheit von Schülern möglichst schnell zu schließen. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, jede/n Schü-

ler/in vor 8 Uhr bei der Schule zu entschuldigen, falls er/sie die Schule nicht besuchen kann. 
 
Dies kann geschehen: 
 

1. durch Telefonanruf Telefonnummer: 0821/324-18475 

2. durch Fax Faxnummer: 0821/324-18485 

3. per Email peutinger.stadt@augsburg.de  
 
Bitte vermerken Sie bei einer Benachrichtigung per Email in der Betreffzeile den Namen Ihres Kindes 
sowie die Tatsache, dass es sich um eine Krankmeldung handelt. 
  
Wir bitten ferner darum, dass Sie die Schule am nächsten Tag erneut informieren, wenn Ihr Kind weiter-
hin erkrankt ist. Die Schule ist verpflichtet, dem Fehlen eines Schülers oder einer Schülerin sofort nach-
zugehen, wenn darüber bei Unterrichtsbeginn keine Information vorliegt. Wir werden deshalb gegebenen-
falls die Ursache des Fehlens durch einen Anruf zu Hause oder an der Arbeitsstelle der Erziehungsberech-
tigten zu klären suchen. Bitte geben Sie daher auf der Empfangsbestätigung zum Anfangsrundschreiben 
alle Telefonnummern an, unter denen Sie oder eine Vertrauensperson erreichbar sind. Sollte niemand 
erreicht werden können, muss die Schule entscheiden, ob die Polizei verständigt werden soll. Die Pflicht 
zur schriftlichen Entschuldigung bleibt bestehen.  
 
Eine telefonische Benachrichtigung oder eine Mitteilung per Email allein genügt aber nicht. Wir bitten 
Sie gleichzeitig, der Schule unverzüglich, d.h. spätestens am dritten Unterrichtstag ab dem Fehlen, eine 
schriftliche Krankmeldung mit Ihrer Unterschrift zuzuleiten. Bei Erkrankungen, die länger als drei Tage 
dauern, ist bei Wiederbesuch der Schule eine formlose Bestätigung eines Erziehungsberechtigten über die 
gesamte Dauer der Krankheit vorzulegen. 
 
Erkrankt ein Schüler während des Unterrichts, lässt er sich vor Verlassen des Schulgebäudes im Konrek-
torat eine Unterrichtsbefreiung ausstellen (Formulare sind im Sekretariat II erhältlich); dies gilt selbstver-
ständlich auch für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, deren Unterricht in der Regel in den Räu-
men der alten Stadtbibliothek stattfindet.  
 
Das entsprechende Formular enthält eine Mitteilung für die Eltern, die diese gegenzeichnen. Am nächsten 
Tag gibt der Schüler das unterschriebene Formular bei den Absentenlistenführern bzw. im Sekretariat II. 
(Oberstufe) ab. Sollte die Erkrankung über den Befreiungstag hinaus dauern, bitten wir um entsprechende 
telefonische und spätere schriftliche Benachrichtigung. 
 
Bevor ein Schüler nach Hause entlassen wird, wird zusätzlich ein Elternteil durch die Schule telefonisch 
darüber informiert. Ein Schüler, der während des Unterrichts erkrankt, wird nicht nach Hause entlassen, 
falls niemand in der Familie erreicht werden kann. 
 
Wenn vorhersehbar und aus wichtigem Grund der Unterricht nicht besucht werden kann (besonderer fa-
miliärer Anlass, Führerscheinprüfung o.ä.), so muss der Schüler unter Vorlage eines entsprechenden 
Nachweises und Antrages eines Erziehungsberechtigten bzw. des volljährigen Schülers in der Regel min-
destens drei Tage vorher eine schriftliche Beurlaubung einholen. Das Beurlaubungsformular wird im 
Sekretariat II. ausgefertigt und ist dann Herrn Lippold bzw. ggf. einem anderen Mitglied der Schulleitung 
zur Unterschrift vorzulegen. Beurlaubungen werden in der Regel nicht gewährt, wenn angekündigte Leis-
tungsnachweise (also auch Referate, Präsentationen o.ä.) anstehen; die Schulleitung ist vor der Unter-
schrift unbedingt darauf hinzuweisen, wenn eine Beurlaubung trotz eines angekündigten Leistungsnach-
weises beantragt wird.  
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Jedes Schulversäumnis, das nicht rechtzeitig und regelgerecht angezeigt wird, gilt als unentschuldigtes 
Fehlen mit allen Folgen, die die Schulordnung vorsieht. Insbesondere können bei angekündigten Leis-
tungserhebungen nachträglich geltend gemachte (gesundheitliche) Gründe nicht berücksichtigt werden. 
Dies bedeutet für angekündigte Leistungserhebungen insbesondere auch, dass die Benachrichtigung der 
Schule auf jeden Fall vor dem Beginn der Prüfung erfolgt sein muss und dass bei der Benachrichtigung 
auf das Versäumen der Leistungserhebung hingewiesen werden muss.  
 
Dabei ist der Schule von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 10, 11 und 12 generell bei 

einem krankheitsbedingten Fehlen bei einer angekündigten Leistungserhebung (z.B. schriftliche 

und mündliche Schulaufgabe, Kurzarbeit, Leistungstest, Präsentation, Referat) umgehend ein ärzt-

liches Attest vorzulegen, das nicht später als am Tag der versäumten Leistungserhebung ausgestellt 

sein darf. 

 
Werden angekündigte Leistungserhebungen ohne ausreichende Entschuldigung versäumt, so werden sie 
nach den Bestimmungen der Schulordnung mit Note 6 bewertet.  
 
Nähere Hinweise zu Regelungen hinsichtlich der Absenzen in der Oberstufe enthält das Informationsblatt 
„Absenzenregelung für die Oberstufe“. 

2.2 Befreiung vom Sportunterricht 
 
Kann ein Schüler aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht am praktischen Teil des Sportunter-
richts teilnehmen, kann er davon befreit werden. Grundsätzlich entbindet die Befreiung vom praktischen 
Teil des Sportunterrichts laut Schulordnung aber nicht von der Anwesenheitspflicht. Der Schüler kann 
trotz der Befreiung von der Sportpraxis in das Unterrichtsgeschehen (z.B. Teilnahme am theoretischen 
Teil, Übernahme von Schiedsrichteraufgaben und Hilfestellungen) einbezogen werden, soweit sein Ge-
sundheitszustand dies zulässt. 
 
Eine Befreiung vom Sportunterricht wird daher von der Schulleitung nur nach Zustimmung des entspre-
chenden Sportlehrers ausgestellt, da dieser entscheidet, ob in der betreffenden Stunde Praxis oder Theorie 
betrieben wird. Bei einer bereits absehbaren Beeinträchtigung (z.B. Erkältung) ist zur Befreiung vom 
praktischen Sportunterricht eine schriftliche Mitteilung der Erziehungsberechtigten nötig. 
 
Ab der dritten Nichtteilnahme am praktischen Sportunterricht in Folge ist in der Regel ein ärztliches At-
test erforderlich, bei mehr als 2 Monate dauernder Nichtteilnahme ein schulärztliches Attest. 
 

2.3 Schulunfälle, Unfallversicherung 
 
Schülerinnen und Schüler sind für die Dauer des Unterrichts, bei schulischen Veranstaltungen, während 
der Mittagspause und auf dem direkten Schulweg gesetzlich gegen Unfall versichert. Die Versicherungs-
kosten trägt der Staat. Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Nachteilen folgende Hinweise: 
 
- Bitte melden Sie Schul- bzw. Schulwegunfälle sofort dem Sekretariat, dem Klassenleiter oder dem 

Sicherheitsbeauftragten unserer Schule, Herrn Oberstudienrat Kammerer, damit die Schule die erfor-
derliche Unfallanzeige erstatten kann. 

 
- Weisen Sie den behandelnden Arzt auf die Tatsache hin, dass es sich um einen Schulunfall handelt. 

Die Kosten sind dann in der Regel direkt mit dem Träger der gesetzlichen Unfallversicherung abzu-
rechnen. 

 
- Nehmen Sie keine Privatrechnungen an. Ärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser sind verpflichtet, die 

Kosten der Behandlung direkt mit dem Träger der Unfallversicherung abzurechnen. Mehrkosten aus 
Privatrechnungen werden vom Unfallversicherungsträger nicht übernommen. 
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3 Was sollte man über Leistungserhebungen und Hausauf-
gaben wissen? 

3.1 Leistungserhebungen 
 
Mit dem Inkrafttreten der Neufassung der Schulordnung für die Gymnasien in Bayern (GSO) vor einigen 
Jahren wurden die Gestaltungsspielräume der einzelnen Gymnasien deutlich erweitert und bestimmte 
Festlegungen zu Art und Zahl von Leistungsnachweisen in die Verantwortung der Einzelschule gegeben. 
 
Art und Zahlen von Leistungsnachweisen 
 
In der GSO werden folgende Leistungsnachweise unterschieden: 
 

• Große Leistungsnachweise 
o Schulaufgaben 

• Kleine Leistungsnachweise 
o Kurzarbeiten, fachliche Leistungstests, Stegreifaufgaben, Projekte, Unterrichtsbeiträge, Re-

chenschaftsablagen, Praktikumsberichte, Referate, Präsentationen, Praktische Leistungen 
 
 
Schulaufgaben werden in allen Kernfächern der jeweiligen Ausbildungsrichtung geschrieben, die Min-
destzahl der Schulaufgaben orientiert sich an der Wochenstundenzahl des jeweiligen Fachs.  
 
Schulaufgabenzahlen am Peutinger-Gymnasium im laufenden Schuljahr: 
 

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 
8 

9 
9 

10 
10 

Ausbildungsrichtung 

   

S
G

 

N
T

G
 

W
S

G
-S

 

S
G

 

N
T

G
 

W
S

G
-S

 

S
G

 

N
T

G
 

W
S

G
-S

 
             
Chemie - - - - 2 - - 2 - - 2 - 
Deutsch 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
Englisch 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Französisch (2. Fremdsprache) - 4 4 4 4 4 - 3 3 - 3 3 
Französisch (3. Fremdsprache) - - - 4 - - 4 - - 4 - - 
Latein - 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
Mathematik 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
Physik - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Sozialkunde - - - - - 2 - - 2 -  2 
Spanisch (spätbeginnend) - - - - - - - - - 4 4 4 

 
 
In der Q11 und der Q12 wird in jedem Fach in allen Ausbildungsabschnitten je eine Schulaufgabe ge-
schrieben. In jedem Ausbildungsabschnitt werden in allen Fächern mindestens zwei kleine Leistungs-
nachweise, darunter mindestens ein mündlicher, erbracht.  
 
Im W-Seminar werden in den Ausbildungsabschnitten Q11/1 und Q11/2 je mindestens zwei kleine Leis-
tungsnachweise erbracht. Zudem ist eine Seminararbeit zu verfassen. Im P-Seminar werden insgesamt 
mindestens zwei kleine Leistungsnachweise zu den individuellen Projektbeiträgen erbracht. In den mo-
dernen Fremdsprachen wird eine Schulaufgabe in der Jahrgangsstufe 11 oder 12 in mündlicher Form 
möglichst als Partner- oder Gruppenprüfung abgehalten.  
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In Geschichte mit Sozialkunde wird in jedem Ausbildungsabschnitt eine kombinierte Schulaufgabe mit 
Inhalten aus beiden Fächern gestellt. Soweit Sozialkunde als zweistündiges Fach gewählt wurde, wird in 
jedem Ausbildungsabschnitt in Sozialkunde eine separate Schulaufgabe gestellt. Im Fach Kunst werden 
jeweils kombinierte Aufgaben gestellt, die ihren Schwerpunkt entweder im Bildnerisch-Praktischen oder 
im Schriftlich-Theoretischen haben. Im Fach Musik wird im Falle der Wahl des Additums (Instrument 
bzw. Gesang) zusätzlich zur Schulaufgabe eine praktisch Prüfung gefordert. Im Fach Sport treten an die 
Stelle der Schulaufgabe Leistungsnachweise in den gewählten sportlichen Handlungsfeldern. Abwei-
chend hiervon wird im Fach Sport als Abiturprüfungsfach mit besonderer Fachprüfung in allen Ausbil-
dungsabschnitten eine Schulaufgabe aus der Sporttheorie gestellt. In den Fächern Vokalensemble, In-
strumentalensemble und Darstellendes Spiel tritt an die Stelle der Schulaufgabe eine praktische Prüfung, 
die ein Prüfungsgespräch einschließt. 
 
Im Fach Deutsch wird am Peutinger-Gymnasium auf Beschluss der Lehrerkonferenz in allen Jahrgangs-
stufen 5 bis 10 von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Verlauf des Schuljahres eine Schulaufgabe 
durch eine andere Art einer Leistungserhebung zu ersetzen. So treten bzw. tritt 
 
• in den Jahrgangsstufen 5 an die Stelle einer Schulaufgabe zwei Kurzarbeiten, 
• in den Jahrgangsstufen 6, 7 und 8 jeweils an die Stelle einer Schulaufgabe ein schulinterner Test mit 

formalsprachlichen Teilen und Sprachverständnisanteilen 
• in der Jahrgangsstufe 9 an die Stelle einer Schulaufgabe eine Debatte (nach dem Muster von „Jugend 

debattiert“), 
• in der Jahrgangsstufe 10 an die Stelle einer Schulaufgabe eine Präsentation. 
 
Um in der Jahrgangsstufe 10 im Fach Deutsch ausreichend Unterrichtszeit für eine adäquate Vorbereitung 
der Präsentationsschulaufgabe zur Verfügung zu haben und eine fundierte Vorbereitung auf die Qualifi-
kationsphase der Oberstufe zu gewährleisten, wurde die Wochenstundenzahl in Abstimmung mit dem 
Schulforum in diesem Fach von drei auf vier erhöht. 
 
Im Fach Englisch treten in der Jahrgangsstufe10 an die Stelle einer Schulaufgabe zwei landesweite zent-
rale Leistungstests. Die zentralen Leistungstests im Fach Mathematik werden als kleine Leistungsnach-
weise gewertet. 
 
Die in der Neufassung der Schulordnung für die Gymnasien neu enthaltene Festlegung, wonach in jeder 
modernen Fremdsprache in mindestens einer geeigneten Jahrgangsstufe eine Schulaufgabe in Form einer 
mündlichen Prüfung abgehalten werden soll, wird am Peutinger-Gymnasium wie folgt umgesetzt: 
 
 

Fach Jahrgangsstufe Ersetzte Schulaufgabe 
Englisch 8 1. Schulaufgabe 
Französisch (2. Fremdsprache) 9 2. Schulaufgabe 
Französisch (3. Fremdsprache) 9 3. Schulaufgabe 
Spanisch 10 4. Schulaufgabe 

 
Darüber hinaus wird entsprechend der Vorgaben der Schulordnung in den Jahrgangsstufen 11 bzw. 12 in 
den modernen Fremdsprachen in einem Kurshalbjahr an Stelle der schriftlichen Schulaufgabe eine Schul-
aufgabe in mündlicher Form abgehalten:  
 

Fach Kurshalbjahr 
Englisch Q12/1 
Französisch Q12/1 
Spanisch Q12/1 

 
Auf die jeweiligen Prüfungsformen werden die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Unterrichts 
eingehend vorbereitet. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei den jeweiligen Klassenelternaben-
den. 
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Kurzarbeiten sind in allen Jahrgangsstufen und Fächern möglich. Die Fachlehrer teilen den Klassen 
bzw. Kursen zu Beginn des Schuljahres mit, ob Kurzarbeiten geschrieben werden. 
 
Stegreifaufgaben können in den Jahrgangsstufen 5 bis 12 geschrieben werden. Sie gelten als kleiner 
Leistungsnachweis. 
 

In jedem Fach werden von jedem/r Schüler/in pro Halbjahr mindestens zwei kleine Leistungsnachweise 
erhoben. 
 

 
Umfang und Ankündigung von schriftlichen Leistungserhebungen 
 
• Schulaufgaben 

o Ankündigung spätestens eine Woche vor dem Termin 
o Der Prüfungsstoff wird von der Lehrkraft festgelegt und soll stets auch Grundwissen umfassen. 
o Bearbeitungszeit für eine Schulaufgabe in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 beträgt in der Regel höch-

stens 60 Minuten, in den Jahrgangsstufen 11 und 12 in der Regel höchstens 90 Minuten.  
 

• Kurzarbeiten  
o Ankündigung spätestens eine Woche vor dem Termin 
o Der Prüfungsstoff bezieht sich auf höchstens zehn unmittelbar vorausgegangene Unterrichtsstun-

den und Grundwissen. 
o Bearbeitungszeit höchstens 30 Minuten 

 
• Stegreifaufgaben 

o Keine Ankündigung 
o Der Prüfungsstoff bezieht sich auf höchstens zwei unmittelbar vorausgegangene Unterrichtsstun-

den1 und Grundwissen. 
o Bearbeitungszeit höchstens 20 Minuten 

 
 
Zahl der Leistungserhebungen pro Tag bzw. pro Woche 
 

• An einem Tag darf nicht mehr als eine Schulaufgabe, in einer Kalenderwoche sollen nicht mehr 
als zwei Schulaufgaben abgehalten werden. 

• In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 ist an einem Tag mit einem angekündigten schriftlichen Leistungs-
nachweis (Schulaufgabe, Kurzarbeit, fachlicher Leistungstest) kein weiterer schriftlicher Leis-
tungsnachweis möglich. 

• In der Jahrgangsstufe 10 bis 12 ist an einem Tag mit einem angekündigten schriftlichen Leis-
tungsnachweis kein weiterer angekündigter schriftlicher Leistungsnachweis möglich. 

 
 
Einsichtnahme in schriftliche Leistungserhebungen, Rückgabe von Schülerarbeiten an die Schule 
 

• Die Schulordnung sieht vor, dass den Schülerinnen und Schülern schriftliche Leistungsnachweise 
zur Kenntnisnahme durch die Erziehungsberechtigten mit nach Hause gegeben werden sollen. 

• Sie sind der Schule spätestens nach einer Woche unverändert zurückzugeben. 
• Die Schule behält sich vor, in gravierenden Fällen, in denen Arbeiten wiederholt nicht an die 

Schule zurückgegeben werden, künftig keine Schülerarbeiten mehr nach Hause mitzugeben, son-
dern die Einsichtnahme nur in der Schule zu ermöglichen. 

 
 

                                                 
1 Entweder zwei einzelne Stunde oder eine Doppelstunde 
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Bildung der Jahresfortgangsnote 
 

• Fächer mit zwei Schulaufgaben 
 

Gesamtnote für die großen 
Leistungsnachweise 

+ 
Gesamtnote für die kleinen 
Leistungsnachweise 

 2  

• Fächer mit mehr als zwei Schulaufgaben 
 

2 * Gesamtnote für die großen 
Leistungsnachweise + Gesamtnote für die kleinen 

Leistungsnachweise 
  3  

 
• Für die Bildung der Gesamtnote der kleinen Leistungsnachweise sind die schriftlichen, mündli-

chen und ggf. praktischen Leistungen angemessen zu gewichten. 
• In Fächern ohne Schulaufgaben ergibt sich die Jahresfortgangsnote aus den kleinen Leistungs-

nachweisen. 

3.2 Hausaufgaben 
 

Im Hinblick auf die Erstellung von Hausaufgaben ist in § 52 GSO Folgendes festgelegt: 
 
„Um den Lehrstoff einzuüben und die Schülerinnen und Schüler zu eigener Tätigkeit anzuregen, werden 
Hausaufgaben gestellt, die von Schülerinnen und Schülern mit durchschnittlichem Leistungsvermögen in 
angemessener Zeit erledigt werden können.  
 
Die Lehrerkonferenz legt vor Unterrichtsbeginn des Schuljahres die Grundsätze für die Hausaufgaben 
fest; die Koordinierung der Hausaufgaben in den einzelnen Klassen unter besonderer Berücksichtigung 
der Anforderungen des Nachmittagsunterrichts obliegt der Klassenleiterin oder dem Klassenleiter. Sonn-
tage, Feiertage und Ferien sind von Hausaufgaben freizuhalten.“ 
 
In einem Schreiben des Kultusministeriums wurde zudem festgelegt, dass an Tagen mit Nachmittagsun-
terricht keine schriftliche Hausaufgabe von diesem Tag auf den nächsten Tag gestellt werden darf. 
 
Ergänzend hierzu wurden von der Lehrerkonferenz für das Peutinger-Gymnasium folgende Grundsätze 
für die Erstellung der Hausaufgaben festgelegt: 
 
• Schriftliche Hausaufgaben können in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 regelmäßig in allen Schulaufga-

benfächern, ab der Jahrgangsstufe 10 in allen Vorrückungsfächern gegeben werden. Gelegentliche 
schriftliche Aufgaben zur Übung und Vertiefung können auch in anderen Fächern gestellt werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 führen verpflichtend ein Aufgabenheft. 
• Der Umfang der häuslichen Vorbereitung soll in der Unterstufe höchstens zwei Stunden betragen. 
• Die Koordinierung des Umfangs erfolgt in den Jahrgangsstufen 5 bis 10  

o zum einen durch eine konsequente Nutzung des Aufgabenhefts. Die Lehrkraft wirkt auf den 
Eintrag der Hausaufgaben ins Aufgabenheft hin, wobei insbesondere der Termin für die Erle-
digung und ein Rahmen für die Bearbeitungszeit fixiert werden. So haben insbesondere andere 
Lehrkräfte die Möglichkeit, jederzeit einen Überblick über die aktuelle Belastung ihrer Schü-
ler zu gewinnen. 

o Zum anderen treffen die Lehrkräfte der jeweiligen Klassen am Schuljahresbeginn Absprachen 
im Rahmen von Kurz-Klassenkonferenzen, bei denen insbesondere für Tage mit Nachmit-
tagsunterricht eine grundsätzliche Abstimmung erfolgt. Ferner stehen die Lehrkräfte der je-
weiligen Klassen, insbesondere beim Auftreten von Problemen, in regelmäßigem Kontakt un-
tereinander. 
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4 Wie werden am PG die Intensivierungsstunden und die 
Profilstunden gestaltet? 

 
Um die Gesamtbelastung der Schülerinnen und Schüler durch den Nachmittagsunterricht etwas zu redu-
zieren, wird bei den Intensivierungsstunden eine Unterscheidung getroffen zwischen  
 
• verpflichtenden Intensivierungsstunden, die für alle Schülerinnen und Schüler zum Pflichtunterricht 

gehören, und  
 

• Intensivierungsstunden zur individuellen Förderung (flexible Intensivierungsstunden), die zwingend 
von allen Schülerinnen und Schülern besucht werden müssen, bei denen die Schule einen zusätzli-
chen Förderbedarf sieht, und an denen sich zudem Schülerinnen und Schüler freiwillig beteiligen 
können, die von sich aus eine zusätzliche Unterstützung wünschen. 

 
Aufgrund positiver Erfahrungen in den vergangenen Jahren wird die bisherige Praxis bei der Gestaltung 
der Intensivierungsstunden auch heuer beibehalten. Dabei werden die Intensivierungsstunden in den Jahr-
gangsstunden 5 bis 8 in der Regel unter Berücksichtigung jahrgangsstufenspezifischer Gegebenheiten 
jeweils bestimmten Kernfächern zugeordnet. Der Unterricht in den verpflichtenden Intensivierungsstun-
den wird bei halber Klassenstärke durch die jeweilige Fachlehrkraft erteilt. Auch der Intensivierungsun-
terricht zur individuellen Förderung wird in der Regel von der jeweiligen Fachlehrkraft der Klasse durch-
geführt, die darüber entscheidet, welche Schüler/innen an diesen Stunden zwingend teilnehmen.  
 
Im Einzelnen besteht bei den verpflichtenden Intensivierungsstunden folgende Zuordnung: 
 

Jgst. 

Zahl der ver-
pflichtenden  
Intensivie-
rungsstunden 

Zugeordnete Fächer 

5 2 
Allgemeines Kompetenztraining/Klassenleiterstunde (im Klassenverband), 
Englisch 

6 3 
Englisch, 2. Fremdsprache (Latein oder Französisch), Allgemeines Kompetenz-
training/ Klassenleiterstunde (im Klassenverband) 

7 2,5 
Englisch (als zusätzliche Stunde im Klassenverband), Mathematik (im Klassen-
verband); Latein (14-tägig 1 Wochenstunde) 

8 (SG, WSG-S) 2,5  
Mathematik (als zusätzliche Stunde im Klassenverband), Englisch (1. Halbjahr) 
Französisch (SG) bzw. Sozialkunde (WSG-S) 

8 (NTG) 1,5  Mathematik (als zusätzliche Stunde im Klassenverband), Englisch (1. Halbjahr) 
9 0,5 Französisch als 2. Fremdsprache (14-tägig 1 Wochenstunde) 
10 1 Spanisch als spät beginnende Fremdsprache 
 
Intensivierungsstunden zur individuellen Förderung werden in der 5. Klasse und 6. Klasse in Deutsch und 
Mathematik und in der 7. Klasse in Deutsch angeboten. In den 8. Klassen wird Physik im 1. Halbjahr mit 
einer Wochenstunde, im 2. Halbjahr mit zwei Wochenstunden unterrichtet.  
 
Die in der Stundentafel vorgesehenen Profilstunden werden am Peutinger-Gymnasium in der sprachlichen 
Ausbildungsrichtung (SG) für die 3. Fremdsprache Französisch (Jahrgangsstufe 8), in der naturwissen-
schaftlichen Ausbildungsrichtung (NTG) für Übungen in Physik und Chemie (Jahrgangsstufen 8 und 9) 
und in der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Ausbildungsrichtung mit sozialwissenschaftlichen 
Profil (WSG-S) für das Fach Sozialpraktische Grundbildung (Jahrgangsstufe 8) verwendet.  


